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Teil B: Textliche Festsetzungen

I. Grünordnerische Festsetzungen

Grünflächen, Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur
Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft und Anpflanzen und
Bindungen für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen
Bepflanzungen und Bindungen für die Bepflanzungen (§ 9 Abs.1 Nr.15,
20 und 25 BauGB unter Berücksichtigung des Merkblattes -
Baumpflanzungen in der Hansestadt Rostock)

1. Öffentliche Grünflächen mit der Zweckbestimmung „Stadtgrün“
Mit der Kennzeichnung G 6 (Grünfläche im Bereich der Planstraßen B und C)

Die öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Stadtgrün“ und der Kennzeichnung G 6 ist als
Wiesenfläche mit einer Regio-Saatgutmischung herzustellen und als solche dauerhaft zu erhalten. Es
sind 6 standortgerechte großkronige Laubbäume in Baumschulqualität (H 3 xv, 12-14 cm) zu
pflanzen, zu pflegen und bei Abgang zu ersetzen. Für die Pflanzenauswahl gelten die Empfehlungen
der Pflanzenlisten 1 und 2.

2. Öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Stadtgrün mit temporärer Regenwasser-
rückhaltung“

Mit der Kennzeichnung G 1 (Grünflächen südlich vom Radschnellweg)

Die als Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und
Landschaft, festgesetzten Flächen sind als Gehölz- und Wiesenfläche mit Versickerungsmulde für die
temporäre Regenwasserrückhaltung herzustellen.

Die Maßnahmenfläche mit der Kennzeichnung G 1 ist auf maximal 70% der Fläche als Wiesenfläche
mit einer Regio-Saatgutmischung herzustellen und als solche dauerhaft zu erhalten. Auf mind. 30%
der Fläche sind Gehölzpflanzungen mit Bäumen als Heistern und Sträuchern (Heister 2x v,
125/150 cm; Sträucher 2x v, dreitriebig, 125-150 cm) im Verhältnis 3 zu 7 herzustellen. Zusätzlich
sind 45 Bäume in Baumschulqualität (Bäume: H 3 xv, 12-14 cm) auf der Wiesenfläche zu pflanzen, zu
pflegen und bei Abgang zu ersetzen. Für die Pflanzenauswahl gelten die Empfehlungen der
Pflanzenlisten 3.

Die Sträucher sind bei einem Verlust von ab 10% zu ersetzen. Die dauerhafte Pflege der
Gehölzpflanzungen beschränkt sich auf ein seitliches Zurückschneiden, um ein weiteres Ausbreiten
des Aufwuchses zu verhindern. Ein „Auf-den-Stock-setzen“ ist nur ausnahmsweise und nach
Rücksprache mit dem Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Friedhofswesen in ausgewählten
Teilabschnitten zulässig.

Die Grünflächen sind 3-mal jährlich ab dem 1. Juni zu mähen. Das Mähgut ist abzufahren.

Mit der Kennzeichnung G 4a (Grünfläche südlich vom Radschnellweg, bei SO 3)

Die als Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und
Landschaft festgesetzten Flächen sind als Versickerungsmulde für die temporäre
Regenwasserrückhaltung herzustellen.

Die Maßnahmenfläche mit der Kennzeichnung G 4a ist als Wiesenfläche mit einer
Regio-Saatgutmischung herzustellen und als solche dauerhaft zu erhalten.

Es sind mind. 10 Bäume in Baumschulqualität (H 3 xv, 12-14 cm) zu pflanzen, zu pflegen und bei
Abgang zu ersetzen. Für die Pflanzenauswahl gelten die Empfehlungen der Pflanzenliste 3.

Die Grünflächen sind 3-mal jährlich ab dem 1. Juni zu mähen. Das Mähgut ist abzufahren.

Mit der Kennzeichnung G 7 (Grünfläche im Bereich der Planstraße C)

Die zweigeteilte öffentliche Grünflächen mit der Kennzeichnung G 7 ist als Fläche für die temporäre
Regenwasserrückhaltung anzulegen und als Wiesenfläche mit einer Regio-Saatgutmischung
herzustellen und als solche dauerhaft zu erhalten. Es sind mind. 22 Bäume in Baumschulqualität
(Bäume: H 3 xv, 12-14 cm) zu pflanzen und bei Abgang zu ersetzen. Für die Pflanzenauswahl gelten
die Empfehlungen der Pflanzenlisten 3.

Die Grünflächen sind 3-mal jährlich ab dem 1. Juni zu mähen. Das Mähgut ist abzufahren.

Eine Anlage von Wegen in wassergebundener Bauweise ist auf maximal 10% der Fläche zulässig.

3. Öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Spielplatz“

Mit der Kennzeichnung G 3 und G 3a (Nordosten des Plangebietes nördlich SO 7 und SO 8
sowie im Zentrum des Plangebiets)

Die mit G 3 und G 3a gekennzeichneten öffentlichen Grünflächen mit der Zweckbestimmung
„Spielplatz“ sind vorrangig als begrünte Spielfläche mit Spielgerätekombinationen für die Altersgruppe
7 bis 13 Jahre bedarfsgerecht herzustellen.

· G3 Nettospielfläche von mindestens 700 m²

· G3a Nettospielfläche von mindestens 550 m²

Die öffentlichen Grünflächen sind als Rasenfläche mit einer Sport- und Spielrasen-Saatgutmischung
herzustellen und als solche dauerhaft zu erhalten. Auf der Fläche G 3 sind insgesamt 5 Bäume und
70 Sträucher und auf der Fläche G 3a sind insgesamt 3 Bäume (H 3 xv, 12-14 cm) und 30 Sträucher
(2x v, dreitriebig, 125-150 cm) zu pflanzen, zu pflegen und bei Abgang zu ersetzen.

Die Sträucher sind bei einem Verlust von ab 10% zu ersetzen. Die dauerhafte Pflege der
Gehölzpflanzungen beschränkt sich auf ein seitliches Zurückschneiden, um ein weiteres Ausbreiten
des Aufwuchses zu verhindern. Ein „Auf-den-Stock-setzen“ ist nur ausnahmsweise und nach
Rücksprache mit dem Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Friedhofswesen in ausgewählten
Teilabschnitten zulässig.

Die Grünflächen sind mind. 1-mal pro Monat während der Vegetationsperiode von April bis Oktober
zu mähen. Das Mähgut ist abzufahren. Für die Pflanzenauswahl gelten die Empfehlungen der
Pflanzenliste 5.

Eine Versiegelung zur Errichtung von Spielgeräten, Fahrradständern, Sitzgelegenheiten und
Abfallbehältern ist auf maximal 25% der öffentlichen Grünflächen mit der Kennzeichnung G3 und G3a
zulässig.

4. Öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Spielplatz mit temporärer Regenwasser-
rückhaltung“

Mit der Kennzeichnung G 2 (Grünfläche südlich vom Radschnellweg, bei SO 4)

Die mit G 2 gekennzeichnete öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Spielplatz mit
temporärer Regenwasserrückhaltung“ ist als begrünte Spielfläche mit Spielgerätekombinationen für
die Altersgruppe 7 bis 13 Jahre bedarfsgerecht mit einer Nettospielfläche von mindestens 890 m²
herzustellen.

Die öffentlichen Grünflächen sind als Rasenfläche mit einer Sport- und Spielrasen-Saatgutmischung
herzustellen und als solche dauerhaft zu erhalten. Es sind 7 Bäume (H 3 xv, 12-14 cm) und
180 Sträucher (2x v, dreitriebig, 125-150 cm) zu pflanzen, zu pflegen und bei Abgang zu ersetzen.
Die Sträucher sind bei einem Verlust von ab 10% zu ersetzen. Die dauerhafte Pflege der
Gehölzpflanzungen beschränkt sich auf ein seitliches Zurückschneiden, um ein weiteres Ausbreiten
des Aufwuchses zu verhindern. Ein „Auf-den-Stock-setzen“ ist nur ausnahmsweise und nach
Rücksprache mit dem Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Friedhofswesen in ausgewählten
Teilabschnitten zulässig. Für die Pflanzenauswahl gelten die Empfehlungen der Pflanzenliste 5.

Die Grünflächen sind mind. 1-mal pro Monat während der Vegetationsperiode von April bis Oktober
zu mähen. Das Mähgut ist abzufahren.

Eine Versiegelung zur Errichtung von Spielgeräten, Fahrradständern, Sitzgelegenheiten und
Abfallbehältern ist auf maximal 25% der Fläche zulässig.

5. Öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Abschirmgrün“

Mit der Kennzeichnung G 5 (Grünfläche an der Bahntrasse und der Fernwärmeleitung)

Der Gehölzbestand der öffentlichen Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Abschirmgrün“ (G 5) ist
so zu erhalten, dass die abschirmende Funktion gewahrt bleibt. Bei einem Verlust ab 10% des
Gehölzbestandes ist dieser wertgleich zu ersetzen. Die Pflegemaßnahmen richten sich nach den
Erfordernissen der anliegenden Nutzungen (Bahntrasse, Fernwärmeleitung). Abgestorbene oder im
Zuge von Pflegemaßnahmen entfernte Pflanzenteile sind fachgerecht über den Sondermüll zu
entsorgen.

6. Öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Gewässerrandstreifen“

Mit der Kennzeichnung G 10 (Grünfläche entlang des Entwässerungsgrabens an der
Planstraße A)

Die entlang des parallel zur Planstraße A verlaufenden Grabens festgesetzte öffentliche Grünfläche
mit der Zweckbestimmung „Gewässerrandstreifen“ (G 10) ist als Wiesenfläche mit einer
Regio-Saatgutmischung herzustellen und zu erhalten. Eine Anlage von zwei Wegeverbindungen mit
einer Breite von maximal 3,5 m ist zulässig.

Auf dieser Grünfläche sind insgesamt mindestens 30 Bäume in Baumschulqualität (H 3 xv, 12-14 cm)
in Reihe mit einem Abstand zwischen den Bäumen von mind. 8 m bis max. 10 m zu pflanzen und bei
Abgang zu ersetzen. Für die Pflanzenauswahl gelten die Empfehlungen der Pflanzenliste 1.

Die Grünflächen sind 3-mal jährlich ab dem 1. Juni zu mähen. Das Mähgut ist abzufahren.

Mit der Kennzeichnung G 11 (Grünfläche zwischen Gemeinbedarfsfläche und SO 3)

Die öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Gewässerrandstreifen“ und der Kennzeichnung
G 11 ist als Wiesenfläche mit einer Regio-Saatgutmischung herzustellen und zu erhalten. Eine
Bepflanzung der Uferböschung ist unzulässig. Es sind 3 Bäume in der Baumschulqualität H 3 xv,
12-14 cm zu pflanzen, zu pflegen und bei Abgang zu ersetzen. Für die Pflanzenauswahl gelten die
Empfehlungen der Pflanzenliste 1.

Die Grünflächen sind 3-mal jährlich ab dem 1. Juni zu mähen. Das Mähgut ist abzufahren.

7. Öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Straßenbegleitgrün“

Mit der Kennzeichnung G 8 (Grünfläche am Südring, nördlicher Bereich und entlang des
Radschnellwegs)

Die Flächen mit der Kennzeichnung G 8 sind auf mind. 70% der Fläche als Wiesenflächen mit einer
Regio-Saatgutmischung herzustellen und als solche dauerhaft zu erhalten. Auf max. 30% der Fläche
mit der Kennzeichnung G 8 sind Strauchpflanzungen (Sträucher 2x v, dreitriebig, 125/150 cm)
herzustellen.

Der vorhandene Baumbestand ist zu pflegen und bei Abgang zu ersetzen. Die Sträucher sind bei
einem Verlust von ab 10% zu ersetzen. Die dauerhafte Pflege der Gehölzpflanzungen beschränkt
sich auf ein seitliches Zurückschneiden, um ein weiteres Ausbreiten des Aufwuchses zu verhindern.
Ein „Auf-den-Stock-setzen“ ist nur ausnahmsweise und nach Rücksprache mit dem Amt für
Stadtgrün, Naturschutz und Friedhofswesen in ausgewählten Teilabschnitten zulässig. Für die
Pflanzenauswahl gelten die Empfehlungen der Pflanzenliste 2.

Die Grünflächen sind 3-mal jährlich ab dem 1. Juni zu mähen. Das Mähgut ist abzufahren.

Mit der Kennzeichnung G 9 (Grünfläche am Südring, südlicher Bereich)

Die Fläche mit der Kennzeichnung G 9 ist als Wiesenfläche mit einer Regio-Saatgutmischung
herzustellen und als solche dauerhaft zu erhalten. Der Alleenbaumbestand ist dauerhaft zu pflegen
und bei Abgang zu ersetzen. Die Grünflächen sind 3-mal jährlich ab dem 1. Juni zu mähen. Das
Mähgut ist abzufahren.

Mit der Kennzeichnung G 8a (Grünfläche zwischen dem SO 3 und SO4)

Die Flächen mit der Kennzeichnung G 8a sind als Wiesenflächen mit einer Regio-Saatgutmischung
herzustellen und als solche dauerhaft zu erhalten. Auf jeder Teilfläche sind insgesamt 3 Bäume in
Baumschulqualität (H 3 xv, 12-14 cm) zu pflanzen und bei Abgang zu ersetzen. Für die
Pflanzenauswahl gelten die Empfehlungen der Pflanzenliste 2.

Die Grünflächen sind 3-mal jährlich ab dem 1. Juni zu mähen. Das Mähgut ist abzufahren.

Mit der Kennzeichnung G 8b (Grünfläche im nördlicher Bereich entlang des Radschnellwegs)

Die Fläche mit der Kennzeichnung G 8b ist als Wiesenflächen mit einer Regio-Saatgutmischung
herzustellen und als solche dauerhaft zu erhalten. Es sind insgesamt 23 Bäume in Baumschulqualität
(H 3 xv, 12-14 cm) zu pflanzen bei Abgang zu ersetzen. Für die Pflanzenauswahl gelten die
Empfehlungen der Pflanzenliste 2.

Die Grünflächen sind 3-mal jährlich ab dem 1. Juni zu mähen. Das Mähgut ist abzufahren.

8. Private Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Interkulturelle Gärten“

Mit der Kennzeichnung G 4 (Grünfläche südlich vom Radschnellweg, bei SO 3)

Die Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Interkulturelle Gärten“ (G4) ist als bearbeitbare Fläche für
nachhaltiges Gärtnern (Schwarzbrache) herzustellen. Altablagerungen, Schutt und Baurückstände
sind im Bereich mit der Zweckbestimmung „Interkulturelle Gärten“ zu entfernen. Der Boden ist auf der
gesamten Fläche bis 0,8 m Tiefe aufzulockern. Kontaminierter Boden ist fachgerecht auszutauschen
und zu entsorgen. Die Fläche ist zu mind. 50% als Bewirtschaftungsfläche zu nutzen.

Die zum Erhalt festgesetzten Bäume sind dauerhaft zu pflegen und bei Abgang zu ersetzen.

Ausnahmsweise sind Gartenlauben oder Unterstände, Spielstationen (für Kinder 0 - 7 Jahre) sowie
Fahrradständer erlaubt. Wege und Plätze sind nur in wasser- und luftdurchlässiger Bauweise
zulässig. Die versiegelte Fläche darf 250 m² nicht überschreiten.

9. Begrünung von Verkehrsflächen

Entlang der Planstraßen A, B und C sind Bäume in Baumschulqualität (H 3 xv, 18-20 cm) zu pflanzen
und bei Abgang zu ersetzen. Entlang von öffentlichen Straßen ohne Zweckbestimmung ist die
Verwendung von Obstbäumen unzulässig. Die verbleibenden Flächen sind als Wiesenfläche mit einer
Regio-Saatgutmischung herzustellen und als solche dauerhaft zu erhalten. Die Mindestanzahl der
Baumpflanzungen wird wie folgt festgesetzt:

· Planstraße A: 30 Bäume

· Planstraße B: 20 Bäume

· Planstraße C: 15 Bäume

Dabei sind pro Straße jeweils Bäume einer Art bzw. Sorte zu verwenden. Die Bäume sind in Reihen
und innerhalb der Reihen mit einem Abstand zwischen den Bäumen von mind. 8 m bis max. 10 m zu
pflanzen. In Bereichen mit notwendigen Ein- und Ausfahrten, Grundstückszufahrten, Rettungsfenstern
und an Standorten, an denen die Einordnung von Straßenlaternen erfolgt, ist eine Vergrößerung der
Baumabstände um bis zu 7 m zulässig. Straßenbäume sind mit einem beidseitigen Anfahrschutz
(Baumbügel) zu sichern. Für die Pflanzenauswahl gelten die Empfehlungen der Pflanzenliste 1.

10. Begrünung der nicht überbauten Flächen der Grundstücke

Baumpflanzungen auf den nicht überbauten Baugrundstücken

Im Bereich der nicht überbauten Flächen der Baugrundstücke sind Bäume entsprechend dem
aktuellen Stand von Wissenschaft und Technik in der Baumschulqualität H 3 xv, 12-14 cm zu
pflanzen und bei Abgang zu ersetzen. Es sind mind. 2 verschiedene Arten ab 4 Bäumen, mind. 3
verschiedene Arten ab 7 Bäumen und mind. 5 verschiedene Arten ab 10 Bäumen zu verwenden. Für
die Pflanzenauswahl gelten die Empfehlungen der Pflanzenliste 4.

Die verbleibenden Flächen sind als Rasenfläche mit einer Sport- und Spielrasen-Saatgutmischung
herzustellen und als solche dauerhaft zu erhalten. Für die einzelnen Baugrundstücke gilt folgende
Vorgabe:

Fläche Anzahl der Bäume Fläche Anzahl der Bäume Fläche Anzahl der Bäume

WA 1: 14 Bäume GBF: 17 Bäume SO 6: 4 Bäume

WA 2: 18 Bäume GEe 1: 4 Bäume SO 7: 4 Bäume

WA 3: 11 Bäume GEe 2: 2 Bäume SO 8: 3 Bäume

WA 4: 6 Bäume SO 1: 4 Bäume SO 9: 1 Baum

WA 5: 8 Bäume SO 2: 4 Bäume SO 10: 2 Bäume

WA 6: 1 Baum SO 3: 5 Bäume SO 11: 0 Bäume

MI 1: 7 Bäume SO 4: 3 Bäume SO 12: 0 Bäume

MI 2: 5 Bäume SO 5: 3 Bäume SO 13: 4 Bäume

Strauchpflanzungen auf den nicht überbauten Baugrundstücken

Im Bereich der nicht überbauten Flächen der Baugrundstücke sind auf mindestens 20% der nicht
überbauten Grundstücksfläche Sträucher zu pflanzen, zu pflegen und zu erhalten. Bei
Gruppenpflanzungen ist ein Platzbedarf von 1,5 m² (1 m x 1,5 m) pro Pflanze anzusetzen. Bei
heckenartigen Pflanzungen sind 2 m Breite anzusetzen und 2,5 Pflanzen pro laufenden Meter (lfm) zu
pflanzen. Für die Pflanzenauswahl gelten die Empfehlungen der Pflanzenliste 4.

Die Pflanzung ist entsprechend dem aktuellen Stand von Wissenschaft und Technik durchzuführen.

Fläche Größe der Fläche Größe der Fläche Größe der
Pflanzfläche Pflanzfläche Pflanzfläche

WA 1: 1.083,45m² GBF: 1.302,81m² SO 6: 267,31m²

WA 2: 1.335,16m² GEe 1:327,95m² SO 7: 291,68m²

WA 3: 798,33m² GEe 2:186,60m² SO 8: 259,58m²

WA 4: 416,10m² SO 1: 332,58m² SO 9: 83,71m²

WA 5: 628,36m² SO 2: 291,75m² SO 10: 150,95m²

WA 6: 54,05m² SO 3: 381,06m² SO 11: 0,00m²

MI 1: 545,33m² SO 4: 206,00m² SO 12: 0,00m²

MI 2: 386,46m² SO 5: 216,81m² SO 13: 318,29m²

11. Wasserflächen

Mit der Kennzeichnung W 1 (Entwässerungsgraben entlang der Planstraße A)

Die Fläche W 1 entlang der Planstraße A ist als Entwässerungsgraben zur Entsorgung des
Oberflächenwassers herzustellen, dauerhaft zu pflegen und zu erhalten. Die Böschungsneigung von
1:3 ist nicht zu unterschreiten. Die zulässige Fließgeschwindigkeit darf 1,0 m/s nicht überschreiten. Es
ist ein lagestabiles Sohlsubstrat einzubauen. Eine Bepflanzung der Grabensohle sowie der Böschung
mit Gehölzen oder Wasserpflanzen ist unzulässig. Eine Begrünung der nicht überstauten Böschung
als Wiese mit einer Regio-Saatgut-Mischung ist zulässig. Sukzessionsbedingter Gehölzaufwuchs ist
regelmäßig, unter fachlicher Aufsicht (ökologische Baubegleitung) mindestens alle 3 Jahre zu
entfernen.

Mit der Kennzeichnung W 2 (Regenrückhaltebecken)

Auf der Fläche mit der Kennzeichnung W 2 ist ein naturnahes Regenrückhaltebecken zur
Oberflächen-Entwässerung und Entlastung des Kanalnetzes herzustellen, zu pflegen und dauerhaft
zu erhalten. Es sind flache Uferböschungen mit einer Neigung von maximal 1:3 herzustellen. Es ist
ein lagestabiles Sohlsubstrat einzufüllen. Die Gewässerbreite hat mind. 3 m bei mittlerem
Wasserstand zu betragen. Eine Bepflanzung des Wasserkörpers ist unzulässig.
Sukzessionsbedingter Aufwuchs im Bereich des Wasserkörpers und der Beckensohle ist regelmäßig,
unter fachlicher Aufsicht (ökologische Baubegleitung) mindestens alle 3 Jahre zu entfernen. Eine
Begrünung der nicht überstauten Böschung als Wiese mit einer Regio-Saatgut-Mischung ist zulässig.

12. Dachbegrünung

12. Dachbegrünung

Die Dachflächen der allgemeinen Wohngebiete, der Mischgebiete, der eingeschränkten
Gewerbegebiete sowie der Gemeinbedarfsfläche sind zu mindestens 80 % und die Dachflächen der
sonstigen Sondergebiete zu mindestens 50 % zu begrünen. Die Vegetationsschicht muss eine
Mächtigkeit von mindestens 10 cm aufweisen. Die Bepflanzung ist mit einer extensiv zu pflegenden
Sedum-Gras- Kräutermischungen herzustellen, zu pflegen und dauerhaft zu erhalten. Die
Pflanzdichte beträgt durchschnittlich 25 Stk/m² in der Pflanzqualität Kleinballenpflanze KB100. Die
Eck- und Randbereiche sind dichter zu bepflanzen. Die Flächen für Dachfenster, Be- und
Entlüftungsöffnungen sowie technische Aufbauten sind als Teil der Dachfläche mitzurechnen. Es ist
eine Entwicklungspflege von zwei Jahren einschließlich Entfernung von unerwünschtem Aufwuchs
durchzuführen.

13. Fassadenbegrünung

Die Außenwandflächen von Gebäuden sind zu mindestens 25 % der Fassadenfläche mit
standortgerechten, selbstklimmenden, rankenden oder schlingenden Pflanzen zu begrünen, zu
pflegen und bei Abgang zu ersetzen. Pro Pflanze ist geeigneter Boden bzw. geeignetes Substrat in
ausreichendem Umfang herzustellen. Die Pflanzscheibe hat hier mindestens 0,5 m², der
durchwurzelbare Raum mindestens 1 m³ zu betragen. Für die Pflanzenauswahl gelten die
Empfehlungen der Pflanzenliste 6.

14. Abstände zu Bäumen

An Aus- und Einfahrten ist zu Baumstandorten ein Mindestabstand von 2,5 m einzuhalten. Zu
Versorgungsleitungen ist für die zu erhaltenden und zu pflanzenden Bäume ein Mindestabstand von
3 m einzuhalten.

15. Spielplätze für Kinder der Altersgruppe 0 bis 6 Jahre
Spielplätze für Kinder der Altersgruppe 0 bis 6 Jahre sind auf den Flächen der Gemeinschaftsanlagen
mit der Zweckbestimmung „Gemeinschaftsspielplätze“ für die jeweils zugeordneten Baugebiete
entsprechend der örtlichen Bauvorschrift Nr. 1 herzustellen.

16. Zuordnungsfestsetzung (§ 9 Abs. 1a BauGB)

Die Herstellung der für die Kompensation benötigten externen Ausgleichsmaßnahmen (s. Hinweis 12)
wird einschließlich Fertigstellungs- und Entwicklungspflege gem. §  4 der Satzung zur Erhebung von
Kostenerstattungsbeträgen nach §§ 135a - 135c BauGB (Kostenerstattungssatzung) der Hanse- und
Universitätsstadt Rostock wie folgt den Baugebieten sowie den Verkehrs-, Versorgungs-, Wasser-
und Grünflächen als Ausgleich zugeordnet:

Baugebiet WA1 6,64%
Baugebiet WA2 8,16%
Baugebiet WA3 5,46%
Baugebiet WA4 2,09%
Baugebiet WA5 3,53%
Baugebiet WA6 0,35%
Baugebiet MI1 2,67%
Baugebiet MI2 0,83%
Gemeinbedarfsfläche 6,23%
Baugebiet GEe1 2,30%
Baugebiet GEe2 0,50%
Baugebiet SOQG1 2,49%
Baugebiet SOQG2 2,16 %
Baugebiet SOWFT3 1,53 %
Baugebiet SOWFT4 2,02 %
Baugebiet SOWFT5 1,33 %
Baugebiet SOKBK6 1,46 %
Baugebiet SOWFT7 1,39 %
Baugebiet SOWFT8 1,37 %
Baugebiet SOWFT9 0,64 %
Baugebiet SOWFT10 1,14 %
Baugebiet SOWFT11 0,63 %
Baugebiet SOWFT12 2,84 %
Baugebiet SOWFT13 1,69 %
Private Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Interkulturelle Gärten“   0,99 %
Verkehrs-, Versorgungs-, Wasser- und öffentliche Grünflächen 40,60 %

Die in den Baugebieten und auf den öffentlichen Flächen festgesetzten Laubbaumpflanzungen
werden diesen jeweils als Ausgleich zugeordnet.

Die im Plangebiet anzubringenden Vogelnist- und Fledermauskästen werden den Baugebieten bzw.
öffentlichen Flächen als Ausgleich zugeordnet, in bzw. auf denen der Verlust zu bilanzieren ist
(Kompensationsverhältnis 1:2 für tatsächlich genutzte Neststandorte/ Quartiere bzw. 1:1 für
potenziell nutzbare Neststandorte/ Quartiere).

II. Örtliche Bauvorschriften (§ 9 Abs. 4 BauGB in Verbindung mit § 86 Abs.
3 LBauO M-V)

1. Lage, Größe, Beschaffenheit, Ausstattung und Unterhaltung von Kinderspielplätzen
Im Bereich der Flächen der Gemeinschaftsanlagen mit der Zweckbestimmung „Gemeinschaftsspiel-
plätze“ ist jeweils eine Sandspielfläche mit Spielgerätekombinationen für die Altersklasse der 0- bis
6-Jährigen altersgerecht herzustellen. Die Nettospielfläche hat dabei mindestens 65 m² zu betragen.
Der § 2 der Satzung der Hansestadt Rostock über Beschaffenheit und Größe von Spielflächen für
Kleinkinder bis 6 Jahren findet keine Anwendung.

2. Flächenbegrünungen
§ 3 Abs. 1, Abs. 3 und Abs. 4 der Grünflächengestaltungssatzung vom 17.10.2001 der Hansestadt
Rostock findet im Geltungsbereich des vorliegenden Bebauungsplans Nr. 12.W.192 keine
Anwendung.

III. Nachrichtliche Übernahmen (§ 9 Abs. 6 BauGB)

1 Alleenschutz (§ 19 NatSchAG M-V)
Im Plangebiet befinden sich gesetzlich geschützte Alleebäume. Die Beseitigung von Alleen sowie alle
Handlung, die zu deren Zerstörung, Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes
oder sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Veränderung führen können, sind verboten. Über
Ausnahmen vom Alleenschutz entscheidet die zuständige Fach- und Aufsichtsbehörde (Amt für
Stadtgrün, Naturschutz und Friedhofswesen).

4. Bodendenkmale
Im Plangebiet sind bislang keine Bodendenkmale bekannt geworden. Angesichts der Tatsache, dass
keine vollständige Bestandserhebung der Bodendenkmale vorliegt, muss gleichwohl stets mit dem
Vorhandensein derzeit noch unentdeckter Bodendenkmale gerechnet werden.
Sollten während der Erdarbeiten Funde oder auffällige Bodenverfärbungen entdeckt werden, ist
gemäß § 11 Abs. 3 DSchG M-V die zuständige Untere Denkmalschutzbehörde zu benachrichtigen
und der Fund und die Fundstelle bis zum Eintreffen von Mitarbeitern oder Beauftragten des
Landesamtes für Bodendenkmalpflege in unverändertem Zustand zu erhalten. Verantwortlich für die
Anzeige sind der Entdecker, der Leiter der Arbeiten, der Grundeigentümer sowie zufällige Zeugen,
die den Wert des Fundes erkennen. Die Verpflichtung erlischt 5 Werktage nach Zugang der Anzeige,
bei schriftlicher Anzeige spätestens nach einer Woche. Eine etwaig notwendige Beseitigung
aufgefundener Bodendenkmale kann nach § 7, Abs. 1 DSchG M-V nur mit einer Genehmigung der
Unteren Denkmalschutzbehörde erfolgen.
Um Verzögerungen bei der Vorhabensumsetzung durch die Entdeckung bislang unbekannter
Bodendenkmale nach § 11 DSchG M-V während der Bauphase zu vermeiden, empfiehlt sich die
Durchführung einer archäologischen Voruntersuchung vor Beginn der Erschließungsarbeiten. Eine
Beratung zur fachgerechten Durchführung archäologischer Voruntersuchungen ist bei der
zuständigen Unteren Denkmalschutzbehörde bzw. beim Landesamt für Kultur und Denkmalpflege
Mecklenburg-Vorpommern, Abteilung Landesarchäologie, Domhof 4/5, 19055 Schwerin, erhältlich.

5. Schutz von zu erhaltenden Einzelbäumen
Die nach den Festsetzungen des Bebauungsplans zu erhaltenden Gehölze sind während der
Durchführung von Bauarbeiten vor Beeinträchtigungen durch Maßnahmen gemäß DIN 18920 zu
schützen. Abgrabungen und Aufschüttungen innerhalb einer um 1,50 m über den Traufbereich
hinausgehenden Fläche sind unzulässig.

6. Baumschutzsatzung
Für den Geltungsbereich des Bebauungsplans gilt die "Baumschutzsatzung der Hansestadt Rostock"
vom 29. November 2001 (Städtischer Anzeiger Nr. 25 vom 12. Dezember 2001) und der gesetzliche
Baumschutz gemäß § 18 NatSchAG M-V. Sollten Baumfällungen vorgenommen werden, sind diese
ordnungsgemäß im Zuge der Baugenehmigung bei der Hanse- und Universitätsstadt Rostock zu
beantragen und gemäß § 5 der Baumschutzsatzung bzw. Baumschutzkompensationserlass
auszugleichen.

7. Spielplatzsatzung
Im Geltungsbereich ist die „Satzung der Hansestadt Rostock für die Größe und Beschaffenheit von
Spielflächen für Kleinkinder bis 6 Jahren“ von 2001 anzuwenden. § 2 dieser Satzung wird aber außer
Kraft gesetzt (siehe örtliche Bauvorschrift Nr. 2.1).

8. Merkblatt technische Anforderungen Spiel- und Sportgeräte
Bei der Herstellung der Spielplätze sind die Vorgaben nach dem Merkblatt Technische Anforderungen
für Spiel- und Sportgeräte auf Spielanlagen sowie Spielstationen der Hanse- und Universitätsstadt
Rostock zu erfüllen.

9. Grünflächengestaltungssatzung
Im Geltungsbereich des B-Plans Nr. 12.W.192 ist die Grünflächengestaltungssatzung von der
Hansestadt Rostock vom 17.10.2001 anzuwenden. § 3 Abs. 1, Abs. 3 und Abs. 4 dieser Satzung
finden keine Anwendung (siehe Örtliche Bauvorschriften, Nr. 2).

10. Bodenschutz
Bei den Erd- und Bodenarbeiten ist der kulturfähige Oberboden gesondert abzutragen, separat
fachgerecht in Miete zu lagern und nach der Herstellung des Planums unverzüglich auf die geplanten
Vegetationsflächen wieder aufzubringen. Dabei sind die einschlägigen Bestimmungen des
Bodenschutzes, insbesondere die DIN 18915 zu berücksichtigen.
Im Falle von tieferen Abgrabungen > 1,0 m ist mit schadstoffbelastetem Bodenaushub zu rechnen und
einzelfallbezogen zu prüfen, ob Dekontaminations- oder Sicherungsmaßnahmen erforderlich werden.
Tiefbaumaßnahmen haben aus diesem Grunde baubegleitend durch ein Ingenieurbüro mit Erfahrung
bei der Altlastenbearbeitung zu erfolgen. Zu entsorgender Bodenaushub ist chemisch zu analysieren
und entsprechend dem Abfallrecht zu verwerten.
Bei Auffinden mutmaßlich kontaminierter Böden gilt eine Meldepflicht: Gem. § 2 Abs. 1 LBodSchG
M-V sind konkrete Anhaltspunkte für eine schädliche Bodenveränderung oder Altlast unverzüglich
dem Amt für Umwelt- und Klimaschutz der Hanse- und Universitätsstadt Rostock zu melden.

11. Baumersatzpflanzungen zur Kompensation
Für die Baumersatzpflanzungen gelten die Fertigstellungs- und Entwicklungspflegezeiten gemäß
Merkblatt "Baumpflanzungen des Amtes für Stadtgrün" (in der aktuell gültigen Fassung). Die
Standorte der Baumersatzpflanzungen werden in den Planstraßen verortet.

12. Externe Ausgleichsmaßnahmen
Der externe Ausgleich erfolgt über die folgenden Sammelausgleichsmaßnahmen:

· Umwandlung einer  7,943 ha großen Ackerfläche in eine Extensivwiese mit Anlage von Stein-,
Sand- und Gehölzhaufen auf einer 3,5 ha großen Teilfläche der neu anzulegenden Extensivwie-
se, Neuanpflanzung einer Feldhecke (Umfang 0,5 ha), Neuanpflanzung von fünf Gehölzgruppen
(Umfang 0,025 ha) und Errichtung eines Artenschutzhauses mit Keller als Fledermausquartier
und Nistplatz von gebäudebrütenden Vogelarten bei Niederhagen (Gemarkung Rostocker Heide,
Flur 12, Flurstücke 12/7, 11/,3 und 40/3, jeweils anteilig)

· Aufwertung einer 2,5 ha großen Teilfläche der sog. VENOC-Fläche an der Neubrandenburger
Straße in Rostock durch Anlage von Stein-, Sand- und Holzhaufen als Reptilienhabitate
(Gemarkung Flurbezirk II, Flur 5, Flurstück 2019/19)

· Aufwertung einer 6 ha großen Streuobstwiese in Rostock-Kassebohm durch Optimierung des
Pflegemanagements und Anlage von Offenbodenstandorten aus sandigem Substrat auf mind.
fünf Flächen à 2 m x 2 m (Gemarkung Kassebohm, Flur 2, Flurstücke 55/6, 56/13 und 57/5)

· Aufhängen von Nistkästen für den Gartenrotschwanz (24 St.), den Trauerschnäpper (2 St.) und
den Feldsperling (4 St.) auf den o.g. Ausgleichsflächen bei Niederhagen, an der Neubranden-
burger Straße und auf der Streuobstwiese bei Kassebohm

· Ökokonto-Maßnahme Dragunsgraben:   10.467 KFÄ (m²)

· Ökokonto-Maßnahme Extensivwiese Ralow: 179.465 KFÄ (m²)

Für die externen Ausgleichsmaßnahmen sind die jeweiligen Maßnahmen- und Flächenkonzepte zu
beachten und umzusetzen.

13. Kostenerstattungssatzung
Für die festgesetzten grünordnerischen Maßnahmen gelten die Grundsätze und Fertigstellungs- und
Entwicklungszeiten gemäß der Kostenerstattungssatzung der Hansestadt Rostock, bekanntgemacht
im Städtischen Anzeiger am 30.12.2009 und 10.02.2010.

14. Einsicht in DIN Vorschriften
Die in den vorstehenden textlichen Festsetzungen der Satzung (Teil B) und in den
durchführungsrelevanten Hinweisen genannten DIN-Vorschriften können im Amt für Stadtentwicklung,
Stadtplanung und Wirtschaft zu den Sprechzeiten eingesehen werden.

IV. Hinweise

1. Pflanzenlisten

Pflanzenliste 1: Laubbäume für Verkehrsflächen

Mindestqualität Hochstamm, 3 mal verpflanzt, 18/20 cm Stammumfang mit Drahtballen, gebietseigene
Herkünfte
Acer campestre Feld-Ahorn
Acer platanoides Spitz-Ahorn
Alnus x spaethii Purpur-Erle
Tilia cordata Winter-Linde

Pflanzenliste 2: Gehölze für Pflanzungen auf öffentlichen Grünflächen

Laubbäume, Mindestqualität Hochstamm, 3 mal verpflanzt, 12/14 cm Stammumfang mit Drahtballen,
gebietseigene Herkünfte
Acer campestre Feld-Ahorn
Acer platanoides Spitz-Ahorn
Celtis australis Südlicher Zürgelbaum
Crataegus lavallei 'Carrierei' Apfeldorn
Tilia cordata Winter-Linde

Mindestqualität Laubsträucher, 3 Triebe, 125/150 cm, Heister, 2 mal verpflanzt, 125/150 cm gebiets-
eigene Herkünfte
Cornus mas Kornelkirsche
Corylus avellana Hasel
Mespilus germanica Echte Mispel
Prunus spinosa Schlehe
Rosa canina Heckenrose

Mindestqualität Nadelgehölze, ab mind. 80/100 cm, Container ab mind. 7,5L oder mit Ballen
Abies albas Weißtanne
Juniperus communis Gemeiner Wachholder
Larix decidua Europäische Lärche

Pflanzenliste 3: Laubbäume und Sträucher für öffentliche Grünflächen (Retentionsflächen)

Laubbäume, Mindestqualität Hochstamm, 3 mal verpflanzt, 12/14 cm Stammumfang mit Drahtballen,
gebietseigene Herkünfte
Acer platanoides Spitz-Ahorn
Alnus glutinosa Schwarz-Erle
Alnus x spaethii Purpur-Erle
Sorbus aucuparia Eberesche/Vogelbeere

Mindestqualität Laubsträucher, 3 Triebe, 125/150 cm, Heister, 2 mal verpflanzt, 125/150 cm gebiets-
eigene Herkünfte
Cornus sanguinea Roter Hartriegel
Crataegus laevigata Rotdorn
Lonicera xylosteum Rote Heckenkirsche
Rhamnus frangula Faulbaum
Sambucus nigra Schwarzer Holunder
Viburnum opulus Gewöhnlicher Schneeball

Pflanzenliste 4: Gehölze für Baugrundstücke

Laubbäume, Mindestqualität Hochstamm, 3 mal verpflanzt, 18/20 cm Stammumfang mit Drahtballen,
gebietseigene Herkünfte
Acer campestre Feld-Ahorn
Carpinus betulus 'Fastigiata' Hainbuche (Säulenform)
Malus 'Sorte' Zierapfel in Sorten

Mindestqualität Laubsträucher, 3 Triebe, 125/150 cm, Heister, 2 mal verpflanzt, 125/150 cm gebiets-
eigene Herkünfte
Cornus sanguinea Roter Hartriegel
Crataegus monogyna Weißdorn
Ligustrum vulgare gewöhnlicher Liguster
Ribes nigrum Schwarze Johannisbeere
Rosa rugosa Kartoffelrose

Obstbäume, Mindestqualität Hochstamm, 3 mal verpflanzt, 10/12 cm Stammumfang mit Drahtballen,
gebietseigene Herkünfte
Malus dom. Apfel: Roter Boskoop, Gravensteiner, Pommerscher Krummstiel, James Grieve
Birne dom. Birne: Clapps Liebling, Gellerts Butterbirne, Williams Christbirne, Pastorenbirne
Prunus dom. Kirsche: Rote, Große Schwarze und Schneiders Späte Knorpelkirsche
Prunus dom. Pflaume: Buhler Frühzwetsche, Mirabelle von Nancy, Hauszwetsche, Katinka

Pflanzenliste 5: Gehölze für Spielplätze

Laubbäume, Mindestqualität Hochstamm, 3 mal verpflanzt, 12/14 cm Stammumfang mit Drahtballen,
gebietseigene Herkünfte
Acer campestre Feld-Ahorn
Acer platanoides Spitz-Ahorn
Alnus glutinosa Schwarz-Erle
Alnus spaethii Purpur-Erle
Tilia cordata Winter-Linde

Mindestqualität Laubsträucher, 3 Triebe, 125/150 cm, Heister, 2 mal verpflanzt, 125/150 cm gebiets-
eigene Herkünfte
Cornus mas Kornelkirsche
Corylus avellana Hasel
Crataegus monogyna Weißdorn
Crataegus laevigata Rotdorn
Mespilus germanica Echte Mispel
Ribes nigrum Schwarze Johannisbeere
Rosa rugosa Kartoffelrose

Mindestqualität Nadelgehölze, ab mind. 80/100 cm, Container ab mind. 7,5L oder mit Ballen
Abies albas Weißtanne
Larix decidua Europäische Lärche

Pflanzenliste 6: Kletterpflanzen für Fassadenbegrünung

Mindestqualität Container ab 1L, Höhe ab 40 cm
Kletterpflanzen selbsthaftend/ selbstklimmend:
Hedera helix Gemeiner Efeu
Parthenocissus quinquefolia Wilder Wein
Hydrangea anomala ssp. petiolaris Kletter-Hortensie
Kletterpflanzen mit Rankhilfen:
Clematis vitalba Gewöhnliche Waldrebe
Humulus lupus Hopfen
Lonicera caprifolium Echtes Geißblatt
Lonicera henryi Immergrünes Geißblatt
Rosa spec. Kletter- und Ramblerrosen

2 Ökologische Baubegleitung
Zur Sicherung der naturschutzfachlichen Forderungen und Maßnahmen ist vor Beginn von
Baumaßnahme eine ökologische Baubegleitung zur fachlichen Qualitätssicherung abzusichern. Der
Einsatz der ökologischen Baubegleitung ist durch eine naturschutzfachlich ausgebildete Fachkraft
durchzuführen. Die hierfür zu bestellende Person und ein Stellvertreter sind der Naturschutzbehörde
zwei Wochen vor Baubeginn zu benennen. Die Baubegleitung hat sämtliche Maßnahmen vor
Baudurchführung zu koordinieren und entsprechende Schutzmaßnahmen für die angrenzenden
Biotope, für Boden und Grund- sowie Oberflächenwasser festzulegen.
Die ökologische Baubegleitung nimmt an allen Bauberatungen teil und weist die am Bau
Beschäftigten in die naturschutzfachlichen und ökologischen Aspekte der Bauausführung ein. Der
Bauablauf ist zu dokumentieren (Protokolle, Fotos). Es ist eine Dokumentation von Schadensfällen
vorzunehmen.
Die ökologische Baubegleitung ist während der gesamten Baumaßnahme zu gewährleisten und erst
nach Fertigstellung der Baumaßnahme abgeschlossen. Sollten während der Bauphase unerwartet
artenschutzrechtliche Konflikte auftreten, sind diese durch die öBB, in Abstimmung mit der UNB, zu
vermeiden.

3. Artenschutz
Auf die Anwendung der unmittelbar geltenden artenschutzrechtlichen Regelungen des
Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG), insbesondere auf die Vorschriften für besonders
geschützte und bestimmte andere Tier- und Pflanzenarten nach § 44 ff. des Gesetzes über
Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) vom 29.07.2009 (BGBl. I
S. 2542) in der jeweils geltenden Fassung und der Verordnung zum Schutz wild lebender Tier- und
Pflanzenarten (Bundesartenschutzverordnung - BArtSchV) vom 16.02.2005 (BGBl. I S. 258 [896]) in
der jeweils geltenden Fassung wird hingewiesen.
Im Zuge der Umsetzung der Bauvorhaben sind zur Vermeidung des Eintretens artenschutz-
rechtlicher Verbotstatbestände die im Artenschutzfachbeitrag dargelegten Maßnahmen zu beachten.

2060 x 743

Proj.- Nr. 

Phase

Index Datum Geändert Art der Änderung Geprüft

bearbeitet

gezeichnet

geprüft

Unterlage - Nr.:

Maßstab LagebezugHöhenbezug

Projekt

Anhang - Nr.:

-

1

1 : 1.000 --- ETRS 89

-

34316-00

Juni 2025

Juni 2025

September 2025

Klenzmann

Spreer/ Berkhahn

Ahlmeyer

. . . . .

UmweltPlan GmbH Stralsund

Niederlassung

info@umweltplan.de

Hauptsitz

.
Außenstelle

Tribseer Damm 2
Majakowskistraße 58

Tel. +49 3831 6108-018437 Stralsund
18059 Rostock Tel. +49 381 877161-50

www.umweltplan.de

Fax -49.
.

.

.
.

Bahnhofstraße 43 17489 Greifswald Tel. +49 3834 23111-91. .

Erarbeitung eines Grünordnungs-
plans zum B-Plan Nr. 12.W.192
„Wohn- und Sondergebiet am
Südring" in der Hanse- und
Universitätsstadt Rostock

Grünordnungsplan
Grünordnerische Festsetzungen

Hanse- und Universitätsstadt Rostock
Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Mobilität

öffentliche Grünfläche

Zweckbestimmungen:

Grünflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

ö

Spielplatz für die Altersgruppe 7 bis 13 Jahre

Abschirmgrün

Straßenbegleitgrün

Spielplatz für die Altersgruppe 7 bis 13 Jahre mit temporärer Regenwasserrückhaltung

interkulturelle Gärten

Gewässerrandstreifen

Wasserflächen

Wasserflächen und Flächen für die Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutz und die Regelung
des Wasserabflusses (§ 9 Abs. 1 Nr. 16 und Abs. 6 BauGB)

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden,
Natur und Landschaft
Zweckbestimmung:

Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur
Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 und Abs. 6
BauGB)

V Versickerungsmulden

Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstiger Bepflanzung sowie Bindungen für Bepflanzungen
und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie von Gewässern

Erhaltung von Bäumen

Anpflanzung von Bäumen

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans (§ 9 Abs. 7 BauGB)

Sonstige Planzeichen

Baugrenze (§ 23 Abs. 3 BauNVO)

Bestandsbaum, nicht zum Erhalt festgesetzt

Katastergrenze mit Flurstücksnummer134/6

Plangrundlage

Topographie / VermessungKP

VP TB

Laubbaum

Nadelbaum

Gebüschfläche

Grünland / Rasenfläche

lärmabgewandte Gebäudeseiten mit Beurteilungspegel ≤49dB(A) nachts bei freier Schallausbreitung

mit Gehrechten zu belastende Flächen

Umgrenzung von Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze, Garagen und Gemeinschaftsanlage
Zweckbestimmung:

Gemeinschaftsspielplätze

G 1

Stadtgrün

Stadtgrün mit temporärer Regenwasserrückhaltung

Kennzeichnung der grünordnerischen Festsetzung

Einfahrtbereich für Tiefgarage und QuartiersgarageTG

private Grünflächep

Übersichtskarten zum Hinweis 12 "Externe Ausgleichsmaßnahmen"
1 - Externe Ausgleichsfläche Kassebohm in Rostock (Streuobstwiese)
2 - Externe Ausgleichsfläche an der Neubrandenburger Straße in Rostock (VENOC-Fläche)
M 1 : 30.000

Ökokonto Dragunsgraben  BA°2(HRO-006)
M 1 : 30.000

Externe Ausgleichsfläche bei Niederhagen
M 1 : 30.000

Ökokonto Extensivwiese bei Ralow auf Rügen (NPV-VR-007)
M 1 : 40.000

Teil A: Planzeichnung
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